


Gemeinde 

Neckartailfingen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neckartailfingen hat am 23. September 2025 folgende Benutzungsordnung 
für das Bürgerhaus .Kelter" beschlossen: 

§1
Zweckbestimmung 

(1) Das Bürgerhaus „Kelter" ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Neckartailfingen. Sie dient dem
kulturellen und gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde.

(2) Die Gemeinde Neckartailfingen betreibt das Bürgerhaus .Kelter" als Betrieb gewerblicher Art. Die
Gemeinde verfolgt mit dem Betrieb keine Gewinnerzielungsabsicht.

(3) Das Bürgerhaus .Kelter" wird auf Antrag vermietet

a) an Vereine und Organisationen zur Abhaltung von Vereinsveranstaltungen und sonstigen
Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art (Mitgliederversammlungen, Vereinsfeiern,
Tanzveranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Proben- und
Übungsbetrieb, Seminare, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen u.ä.},

b) an gewerbliche Betriebe zur Abhaltung von Veranstaltungen kultureller, gesellschaftlicher,
betrieblicher und gewerblicher Art (Theateraufführungen, Tagungen, Seminare,
Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen Präsentationen, Betriebsversammlungen,
Betriebsfeiern, Firmenjubiläumsfeiern u.ä.},

c} an Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts und sonstige öffentliche Einrichtungen
und Institutionen zur Abhaltung von Veranstaltungen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung,

d) an gewerbliche Betriebe gastronomischer Art oder verwandte Betriebe (z.B. Gastwirte,
Partyservice, Metzgereien mit Partyservice} zur Abhaltung von privaten Veranstaltungen im
Auftrage Dritter (z.B. Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Tauffeiern, private Jubiläumsfeiern u.ä.),

soweit das Bürgerhaus von der Gemeinde Neckartailfingen nicht für eigene Zwecke benötigt wird. Ein 
Rechtsanspruch auf Überlassung besteht nicht. Veranstaltungen der Gemeinde haben grundsätzlich 
Vorrang. 

(4) Die alleinige Anmietung und Benutzung des großen Saals im Erdgeschoss, des Besprechungszimmers 
im Erdgeschoss und des Veranstaltungsraumes im Dachgeschoss ist möglich.

(5) Von einer Vermietung gemäß Absätze 3 und 4 ausgeschlossen sind

a} der Gesamtbereich des Bürgerhauses Kelter jeweils donnerstags in der Zeit von 18:00 Uhr bis 
24:00 Uhr, da der Veranstaltungsraum im Dachgeschoss dem Musikverein Neckartailfingen e.V. 
regelmäßig und vorrangig zur Belegung für satzungsgemäße Zwecke zur Verfügung gestellt wird,

b) der an den Schwäbischen Albverein Neckartailfingen e. V. unbefristet vermietete Vereinsraum im 
Erdgeschoss,

c) der an den Musikverein Neckartailfingen e.V. unbefristet vermietete Lagerraum im Dachgeschoss.
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